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Nach Angaben der WHO haben die schon bekannten Varianten des Virus im Hinblick auf 
Ansteckungswege oder Schwere der Krankheit COVID-19, die es auslösen kann, sich kaum oder 
gar nicht anders verhalten als das zuerst identifizierte Virus. Es gebe aus Großbritannien bislang 
auch keine Hinweise, dass dies bei der neuen Variante anders sei. © dpa/aerzteblatt.de 
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Risikobewertung 
 Allgemein 

Es handelt sich weltweit, in Europa und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu 
nehmende Situation. Weltweit nimmt die Anzahl der Fälle weiter zu. Der im Oktober sehr steile Anstieg 
der Fallzahlen in Deutschland konnte durch den Teil-Lockdown ab dem 1. November zunächst in ein 
Plateau überführt werden. Die Anzahl neuer Fälle blieb aber auf sehr hohem Niveau und steigt seit 
Anfang Dezember inzwischen wieder stark an. Darüber hinaus ist die Zahl der auf Intensivstationen 
behandelten Personen und die Anzahl der Todesfälle stark angestiegen. 
Das Infektionsgeschehen ist zurzeit diffus, in vielen Fällen kann das Infektionsumfeld nicht mehr ermittelt 
werden. COVID-19-bedingte Ausbrüche betreffen private Haushalte, das berufliche Umfeld sowie 
insbesondere auch Alten- und Pflegeheime. Die aktuelle Entwicklung weist darauf hin, dass neben der 
Fallfindung und der Kontaktpersonennachverfolgung auch der Schutz der Risikogruppen, den das RKI seit 
Beginn der Pandemie betont hat, noch konsequenter umgesetzt werden muss. Dies betrifft insbesondere 
den Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen. Nur wenn die Zahl der 
neu Infizierten insgesamt deutlich sinkt, können auch Risikogruppen zuverlässig geschützt werden. 
Impfstoffe sind noch nicht flächendeckend verfügbar und die Therapie schwerer Krankheitsverläufe ist 
komplex und langwierig. 
Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in 
Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue 
Erkenntnisse ändern. 

Gefährdung sehr hoch 
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1. Es gibt keine langfristige Strategie. Die deutsche Politik fährt nach eigener Aussage in der Pandemie 
"auf Sicht". Seit Monaten fährt sie schon so. Dabei wäre es dringend geboten, zu wissen, wohin sie fährt. 
Dass Berlin bei Ausbruch der unbekannten Krankheit spontan einen umfassenden Lockdown anordnete, 
war legitim und für alle nachvollziehbar. Man wusste nicht genau, womit man es bei Covid-19 wirklich zu 
tun hatte. Doch spätestens im Sommer, als man das Virus, die Verläufe, die Mortalitäten und 
Risikogruppen genau kannte, hätte eine Strategie entwickelt werden müssen, wie Deutschland langfristig 
zu neuer Normalität mit dem Virus finden kann. Doch die blieb aus. Stattdessen wiederholt sich im 
Winter die hektische Verbotspolitik. Der kollektive Lockdown ist das gröbste, beinahe mittelalterliche 
Schwert, das die Politik aus schierer Ratlosigkeit zückt. Während viele asiatische Länder intelligente Wege 
finden, mit digitaler Technik und Zielgruppenschutz eine neue Normalität zu definieren, fällt Deutschland 
wieder in alte Ausnahmezustände und kollektive Notwehrsituation zurück. Was aber passiert im Februar 
und März, im Juni und September 2021? Wird bei jeder wieder steigenden Inzidenzzahl abermals ein 
Lockdown angeordnet? Das Fehlen einer langfristigen Strategie wird von einer breiten gesellschaftlichen 
Koalition immer lauter angemahnt. 



2. Die Corona-App ist miserabel. Sie ist 23 Millionen Mal heruntergeladen worden, sie 
kostet 69 Millionen Euro, sie sollte das zentrale Instrument zum Infektionsschutz werden, 
doch sie nützt kaum etwas. Der politisch gewollte Datenschutz in Deutschland führt dazu, 
dass man genau die Daten, die man für einen wirksamen Schutz der Bevölkerung eigentlich 
bräuchte (Informationen von Laboren, Gesundheitsämtern, Geo-Tracking), überhaupt nicht 
nutzt. Während asiatische Länder große Erfolge mit tief vernetzten Apps erzielen und - etwa 
in Taiwan - damit Lockdowns völlig vermeiden können, ist die deutsche App weitgehend 
wirkungslos. Selbst Markus Söder hält sie für unbrauchbar: "Die App ist leider bisher ein 
zahnloser Tiger. Sie hat kaum eine warnende Wirkung." Die FDP hält sie sogar für 
"grauenhaft schlecht". Digitalexperten fordern seit Monaten Updates - doch die Politik wagt 
sich nicht, den Datenschutz zum Schutz von Menschenleben endlich zu lockern. 
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Der Einsatz von Antigen-Schnelltests in der Pandemie ist trotz ihrer Nachteile gegenüber dem Goldstandard der PCR 
sinnvoll. Bei begrenzten Kapazitäten zur PCR-Testung und wenn möglichst viele Personen rasch untersucht werden 
müssen, können sie eine große Hebelwirkung entfalten. 
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doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.10.20245944 

Abstract 
 
Background: Azithromycin has been proposed as a treatment for COVID-19 on the basis of its 
immunomodulatory actions. We evaluated the efficacy and safety of azithromycin in hospitalised 
patients with COVID-19. Methods: In this randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial, 
several possible treatments were compared with usual care in patients hospitalised with COVID-19 in the 
UK. Eligible and consenting patients were randomly allocated to either usual standard of care alone or 
usual standard of care plus azithromycin 500 mg once daily by mouth or intravenously for 10 days or until 
discharge (or one of the other treatment arms). Patients were twice as likely to be randomised to usual 
care as to any of the active treatment groups. The primary outcome was 28-day mortality. Findings: 
Between 7 April and 27 November 2020, 2582 patients were randomly allocated to receive azithromycin 
and 5182 patients to receive usual care alone. Overall, 496 (19%) patients allocated to azithromycin and 
997 (19%) patients allocated to usual care died within 28 days (rate ratio 1.00; 95% confidence interval 
[CI] 0.90-1.12; p=0.99). Consistent results were seen in all pre-specified subgroups of patients. There was 
no difference in duration of hospitalisation (median 12 days vs. 13 days) or the proportion of patients 
discharged from hospital alive within 28 days (60% vs. 59%; rate ratio 1.03; 95% CI 0.97-1.10; p=0.29). 
Among those not on invasive mechanical ventilation at baseline, there was no difference in the 
proportion meeting the composite endpoint of invasive mechanical ventilation or death (21% vs. 22%; 
risk ratio 0.97; 95% CI 0.89-1.07; p=0.54). Interpretation: In patients hospitalised with COVID-19, 
azithromycin did not provide any clinical benefit. Azithromycin use in patients hospitalised with COVID-19 
should be restricted to patients where there is a clear antimicrobial indication. 
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Fazit:  
Sehr hohe 
Wirksamkeit. 
Lagerung: minus 70 
Grad gelagert 
werden.  
 
Offen bleiben Fragen 
zum Schutz vor 
schweren Verläufen 
und zur Fähigkeit, 
die Übertragung des 
Erregers zu stoppen. 



Fazit:  
 
Sehr hohe 
Wirksamkeit.  
 
keine ultrakalte 
Lagerung  
 
Offen ist, ob der 
Impfstoff die 
Übertragung des 
Erregers stoppen 
kann. 
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Die Injektionen der Moderna-Vakzine scheinen (wegen der höheren Dosis?) etwas schmerzhafter zu 
sein. Die häufigsten mit mRNA-1273 verbundenen Nebenwirkungen waren Schmerzen an der 
Injektionsstelle (91,6 %), Müdigkeit (68,5 %), Kopfschmerzen (63,0 %), Muskelschmerzen (59,6 %), 
Gelenkschmerzen (44,8 %) und Schüttelfrost (43,4 %). Nach der Injektion des Biontech/Pfizer-Impfstoffs 
kam es in 84,1 % zu Schmerzen an der Injektionsstelle, bei 62,9 % zu Müdigkeit, bei 55,1 % zu 
Kopfschmerzen, bei 38,3 % zu Muskelschmerzen und bei 31,9 % zu Schüttelfrost. 



Fazit:  
 
Schutzwirkung 
insgesamt ein wenig 
geringer  
 
robust gegen 
Temperaturen und 
einfach in der 
Handhabung 
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Berufskrankheit COVID-19  
Berlin: (hib/CHE) Eine durch COVID-19 verursachte Erkrankung kann eine Berufskrankheit 
(BK) im Sinne der Nummer 3101 der Berufskrankheitenliste sein. Das schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (19/24982) auf eine Kleine Anfrage (19/24562) der 
Fraktion Die Linke. Entsprechend der Bezeichnung der BK Nummer 3101 setze die 
Anerkennung voraus, dass die Betroffenen "im Gesundheitsdienst, in der 
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der 
Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt" waren. Bei diesen Tätigkeiten 
sei typischerweise von einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko auszugehen. "Die 
Aufzählung ist aber nicht abschließend, sodass auch in anderen Berufszweigen eine 
Anerkennung als Berufskrankheit grundsätzlich möglich ist. Voraussetzung hierfür ist, dass 
vergleichbare Infektionsrisiken mit COVID-19 wie im Gesundheitsdienst, in der 
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium festgestellt werden", heißt es in der 
Antwort. Um dies zu prüfen, habe das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
verschiedene Stellen und Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut, die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und die Landesgesundheitsämter der großen 
Flächenstaaten um Daten gebeten.  
In den Tätigkeiten, in denen derzeit keine Anerkennung einer COVID-19-Erkrankung als 
Berufskrankheit möglich ist, ist nach Angaben der Regierung jedoch die Anerkennung als 
Arbeitsunfall möglich. Hierdurch werde ebenfalls das Leistungsspektrum der gesetzlichen 
Unfallversicherung eröffnet, so die Bundesregierung. 
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